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SACHVERHALT UND ANTRAGE 

I. Der gegen das europische Patent Nr. 4614 (Anrneldungsnurn-

mer 79 100 888.1) eingelegte Einspruch wurde mit Entschei-

dung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentatuts 

vorn 26. April 1983 zurUckgewiesen. Der Entscheidung liegen 

zwei PatentansprUche zugrunde, von denen der Anspruch 1 

folgenden Wortlaut hat: 

"1. Kuhisystem für einen Stahlwerkskonverter, mit an der 

Wandung des Gefäi3es vorgesehenen, von KUhlflUssigkeit 

durchflossenen KUhlkarnrnern, insbesondere für einen Konver-

terhut, an dessen Umfang eine Vielzahl von sich in der 

Mantellinie der Hutfläche erstreckenden, vom KUhlmittel 

durchflossenen KUhlkammern angeordnet ist, die an horizon-

tal urn den Umfang des Konverterhutes verlaufende Vertei-

ler- bzw. Sammelleitungsabschriitte angeschlossen sind, wo-

bei diese mit einer durch einen oder beide Tragzapfen des 

Konverters verlaufenden Versorgungsleitung an ein KUhi-

flUssigkeitsversorgungssystern angeschlossen sind, dadurch 

gekennzeichnet, daB die Versorgungsleitung (11, 14) des 

Kiihlsystems wahiweise an eine Druckgasleitung (21) zwecks 

Entleerung der KUhlflUssigkeit anschliei3bar ist, wobei irn 

System Uberwachungs- bzw. Signaleinrichtungen (17, 18, 19) 

zur Kontrolle des Druckes und/oder der Temperatur oder der 

Durchflul3menge der KUhlflUssigkeit enthalten sind und von 

diesen Signaleinrichtungen bei Abweichen von einem maxima-

len bzw. minimalen Soliwert der Uberwachten Parameter der 

KuhlflUssigkeit betätigbare Steuerungsorgane (20, 22) zuxn 

Abtrennen der Leitung vom KUhlflUssigkeitsversorgungs-

system und AnschlieBen dieser Leitung (11 oder 14) an die 

Druckgasleitung (21) vorgesehen sind." 
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II. (a) Die ZurUckweisung des Einspruchs wurde damit begrUn-

det, daB der Gegenstand des Anspruchs neu und erfin-

derisch sei. Die im Einspruchsverfahren eingefUhrte 

Japanische Offenlegungsschrift 39-23066 (Patentanmel-

dung 37-28121) (1) zeige eine Vorrichtung für die 

KUhiung des Konvertermundes bei Aufblaskonvertern, 

die eine KUhlleitung hat, weiche wahiweise entweder 

für Wasser- oder LuftkUhlung geeignet 1st. Es könnte 

jedoch nicht entnommen werden, daB eine Druckluftlei-

tung zwecics einer raschen Entleerung der Kühlflussig-

keit dort of fenbart war. Wenn auch das KUhisystem ge-

mäB dieser Entgegenhaltung möglicherweise zur Kon-

trolle des Druckes, der Temperaturen und/oder der 

Durchflul3menge der KUhlflUssigkeit tiberwachungs- bzw. 

Signaleinrichtungen enthalten könnte, ist es keines-

falls ableitbar, daB zuin wahiweisen Anschlul3 an eine 

Drucklüftleitung soiche Einrichtungen entsprechende 

Steuerorgane betätigen. 

(b) Die Einspruchsabteilung hat ihre Entscheidung welter 

dadurch begrUndet, daB das KUhisystem gemaB Anspruch 

1 keine Wasserleitung im gewöhnhichen Slnne des Wor-

tes darstelit und die Mai3nahmen, die für eine normale 

Wasserleitung Ublich sind, nicht ohne weiteres auf 

ein KUhisystem gemäL3 Anspruch 1 Ubertragen werden 

können. Die Entscheidung zieht auch in Betracht, daB 

für die Entleerurig einer Wasserleitung eine manuelle 

Umstellung des Anschlusses genUgt, während bei dem 

KUhlsystem gemB Anspruch 1 eine automatische Betätl-

gung des Systems vorgesehen wird. Ein derartiges 

Steuerungssystem 1st nicht bekannt, jedenfalls nicht 

nachgewiesen worden. 

1 
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III. Gegen die Entscheidung vom 26. April 1983 richtet sich die 

am 24. •Juni 1983 eirigelegte Beschwerde des Einsprechenden, 

die am 19. August begrUndet wurde. Die Patentinhaberin, 

d.h. die Beschwerdegegnerin beantwortete die BegrUndung 

fristgeinäl3. Die mUndliche Verhandlung fand am 9. Juli 1984 

statt, während weicher die Beschwerdegegner einen geänder-

ten Hauptanspruch als Hilfsanspruch im Verfahren einge-

fiihrt hat. Dieser neue Anspruch beschrän]ct den geltenden 

Hauptanspruch mit zwei Merkmalen der in der Beschreibung 

erwähnten Verkörperung des beanspruchten Gegenstandes. Das 

hei3t, die RUckflul3leistungen der KiihlflUssigkeit weisen 

einen gröl3eren Querschnitt als die Kiihlkanunern auf, und 

die Ankuppelung der Druckgasleitung ist in einer Gegen-

stromrichtung angeordnet. Gegebenenfalls könnte der Hilf s-

anspruch weiter eingeschränkt werden, in weichem das Kiihl-

system im Konverterhut erscheint. 

IV. Die BeschwerdefUhrerin brachte in ihre BeschwerdebegrUn-

dung und während der miindlichen Verhandlung im wesentli-

chen folgendes vor: 

(a) Die Aufgabe des Patentes ist eine Einrichtung an ei-

nem KUhisystem eines Stahikonverters zu schaffen, 

mittels weicher die Kiihlfliissigkeit innerhalb einer 

sehr kurzen Zeitspanne aus den KUhlkarnmern ohne Ge-

fahr von Dampfbildung und Explosion entfernt werden 

kann. Soiche Einrichtung ist jedoch aus der Entgegen-

haltung DE-B- 1 060 559(3) längst bekannt. Diese 

Sicherheitseinrichtung dient dem Zweck von einer 

Riihrwickiung eines Schmelzofens das KUhiwasser mit 

Pref3luft anzutreiben, falls die Schmelze durch den 

Ofen durchzubréchen droht. Die Einrichtung nach (3) 

lost wesentlich die selbe Aufgabe und enthält alle 

wesentlichen Merkmale, die im vorliegenden Patent an-

gewendet werden. 

. . . / . . . 
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(b) Die Lehre der Entgegenhaltung ist ohne weiteres für 

Stahikonverter verwendbar, die Ausstattung und Form 

des KUhlsystems, d.h. der Unterschied zwischen KUh1-

leitungen oder KUhlkamrnern ist nicht relevant. Es ist 

auch ohne Bedeutung, wo das KUhisystem selbst festge-

legt wird, so lange es gefährdet wird. Der Fachmann 

war in der Lage, die Aufgabe mit einer für Schrnelz-

öfen bekannten, daher zu Konvertern naheliegenden 

Einrichtung zu lösen. 

V. Die Beschwerdegegnerin fUhrte im wesentlichen folgendes 

vor: 

(a) Die EinfUhrung der Entgegenhaitung (3) ins Beschwer-

deverfahren soll gemäl3 Art. 110 und Regel 65 als un-

zulàssig zurUckgewiesen werden. Dieser Stand der 

Technik war im Einspruchsverfahren gar nicht erwähnt. 

EineBeschwerde, die sich auf bisher nicht genannte 

Umstände stUtzt, soil schon aus diesem Grund abge-

lehnt werden. 

(b) Solite die Beschwerde doch für zulässig erachtet wer-

den, ist es relevant, daL3 die Entgegenhaltung (3) in 

der Patentschrift als berUcksichtigter Stand der 

Technik aufgefUhrt und daher von den PrUfern als 

nicht entgegenstehend betrachtet wurde. Diese Entge-

genhaltung betrif ft nämlich eine induktive RUhrwick-

lung mit WasserkUhlung für Efen. Sie betrif ft em 

ganz anderes Sachgebiet und wUrde für Stahikonverter 

nicht verwendbar sein. Bei soichen öfen besteht die 

Gefahr des Schmeizdurchbruchs und damit ist die Pro-

blematik bei (3) ganz anders als bei der vorliegenden 

Erfindung. 

. . . / . . . 
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(c) Abgesehen von Unterschieden in der Zielsetzung 1st 

die Ausstattung und Arbeitsweise der zitierten Em-

richtung andersartig als im Falle des angefochtenen 

Patents. Die ge]cUhlten RUhrwicklungen sind unterhaib 

des Ofens im Mstand von diesem angeordnet. Der Ther-

mostat ist entfernt von den KUhlröhren. Dagegen ist 

das eigenartige KUhisystem der vorliegenden Erfindung 

oberhaib der Zippzapfen an den Stahikonverter mit dem 

Mantel der Gefäl3e integral ausgebildet. Die Uber-

wachung der Temperatur des KUhlwassers selbst ist 

vorgeschrieben; zusätzliche Mel3geräte sind auch er-

wähnt. Die Energiezufuhr muf3 bei der Entgegenhaltung 

in Abhangigkeit der Temperatur erst unterbrochen wer-

den und das bedeutet eine Stillegung des Betriebs. 

Dagegen kann im gegebenen Fall nach Entleerung, das 

Verfahren fortgesetzt werden. 

VI. Die BeschwerdefUhrerin beantragte die Aufl -iebung der Ent-

scheidung der Einspruchsabteilung und den Widerruf des Pa-

tents auch in der im Hilfsantrag der Beschwerdegegnerin 

vorgelegten Fassung. Die Beschwerdegegnerin beantragte da-

gegen die ZurUckweisung der Beschwerde und die Aufrechter-

haltung des Patents im vollen Umfang, hilfsweise mit dem 

geanderten Anspruch. 

ENTSCHEI DUNGSGRUNDE 

1. Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 und die 

Regel 64 EPU; sie ist sornit zulässig. 

2. Dem Antrag der Beschwerdegegnerin, die EinfUhrung der Ent-

gegenhaltung (3) in das Beschwerdeverfahren als unzulässig 

zurUckzuweisen, kann nicht zugestimint werden. Die Be- 

* • S / • • 
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schwerdekammer der EPO ist kein Revisionsorgan, das Ent-

scheidungen der Vorinstanz nur unter den Bedingungen ihres 

Zustande]cornxnens UberprUfen kann. Neue Beweise, Auslegungen 

und Gesichtspunkte können im Beschwerdeverfahren einge-

fUhrt werden, wenn dies rechtzeitig geschieht (s. auch 

Art.114(2) EPU, und "Hinweise für die Parteien un Be-

schwerdeverfahren und ihre Vertreter", AB1 1981/6, 176, 

1.3.5, 1.3.7, 2.3 und 2.4.3; Verfahrensordnung der Be-

schwerdekammer, Art.11(1)). Die Parteien haben ein Recht 

ihre Betrachtungsweise und entsprechend ihre Auslegung der 

Rechtslage un Hinblick auf die BegrUndung der Vorinstanz 

zu ändern und foiglich ihr Beweisinaterial zu ergnzen, so 

lange dies nicht zu einem Mil3brauch dieser Möglichkeiten 

fuhrt. Andererseits hat die Kaminer gemäl3 Art.114(1) EPU 

das Recht, den Sachverhalt von Aints wegen zu ermittein und 

wenn notwendig zu erganzen. 

3. Die Entgegenhaltung (3) war im Recherchenbericht erwähnt 

und in die Patentschrift aufgenommen. Obwohl sie vor der 

Einspruchsabteilung keine Rolle spielte, war das Dokument 

in die Beschwerdebegriindung eingefUhrt und hinreichend 

diskutiert. Es ist nicht im Sinne von Art.114(2) EPU ver-

spätet vorgebracht worden. 

4. Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, ein Ktihlsystem 

eines Stahlkonverters innerhaib einer sehr kurzen Zeit-

spanne trockenzulegen. Bei Uberhitzung und Dampfbildung 

kann nämlich eine Explosionsgefahr entstehen, welche die 

Entleerung des Systems dringend notwendig xnacht. Die Ui-

sung der Aufgabe besteht darin, in Beziehung auf ein be-

kanntes KUhisystem eines Stahikonverters eine Einrichtung 

anzukuppeln, die bei Gefahr durch die Funktion von Uber-

wachungs- bzw. Signaleinrichtungen mittels Steuerungsor- 

. . . / . . . 
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gane eine Druckgasleitung wahlweise zuin KUhlsystem an-

schlie2t. Nach dem Gegestand des Hilfsanspruchs ist die 

Druckgasleitung gegenstromartig zu einem Kdhlsystem 

spezieller Bauart angeordnet. 

5. Die Lösung steilt eine Xnderung, d.h. Ergnzung des be-

kannten, mit einem KUhlsystem verbundenen Stahikonverters 

gemäi3 AT-B-337 741(2) dar. Das Risiko einer Explosion in 

den KUhlkaniinern war gegeben (s. vorliegendes Patent, S.l, 

Z.8-17). Die Frage ist, weiche Mal3nahmen dem Fachmann zur 

VerfUgung standen, urn eine soiche Gefahr zu beseitigen. 

Die im Einspruchsverfahren ursprUnglich eingefUhrte Entge-

genhaltung (1) hat keine Sicherheitsvorrichtung für die 

schnelle Entleerung des KUhisystems. Die erkennbaren Be-

standteile des Konverters nach Entgegenhaltung (1) haben 

weder die Gestalt noch die Fhigkeit in dieser Weise zu 

funktionieren. Obwohl die KUhlleitung wahiweise mit KUhl-

fliissigkeit oder Luft versorgt werden kann, gibt es keine 

Hinweise, daB Uberwachungseinrichtungen und entsprechende 

Steuerungsorgane vorhanden sind, die für die Anschlie8ung 

von Druckluft für eine Trockenlegung des Systems geeignet 

sind. Die KUhlluft ist nicht notwendigerweise geeignet, 

die Röhren von Wasser verhältnismäBig schnell zu befreien, 

ohne einen gewissen Druck. Insoweit kann der Zurückweisung 

des Einspruchs durch die Einspruchsabteilung zugestimmt 

werden. 

6. Allerdings war aber auch eine Einrichtung gemf3 Entgegen- 

haltung (3) bekannt, die für eine möglichst schnelle Ent-

leerung eines Wasserkühlsystems bestimmt ist. Das System 

selbst wird bei metallurgischen öfen, z.B. Stahiwerke an-

gewendet, wenn auch bei einem Hilfsgerat. Spezifisch war 

es in induktiven RUhrwicklungen benutzt. Die Gefahr der 

fiberhitzung komrnt hier von einem etwaigen Durchbruch der 

. . . / . . . 
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Schmelze. Die Lösung der Aufgabe der Entleerung bestand in 

der wahlweisefl Ankupplung eines Prel3luftsystems an die 

KUhlanordnung, urn das Wasser aus derselben autornatisch 

auszutreiben. Entsprechende Uberwachungs- bzw. Signalein-

richtungen waren gegeben (Thermostat mit Hilfsstrornkreis), 

zusammen mit dem dadurch kontrollierten Steuerungsorgan 

(s. Motor zur Bewegung der Ventile), der die Urnkuppelung 

durchfUhrt. 

7. Der kennzeichnende Teil des vorliegenden Anspruchs be-

trifft eine Einrichtung, die ausschliei3lich einem KUhi-

system zugeordnet ist. Wie in der Entgegenhaltung (3) 

funktioniert dieselbe nur in Notfällen und sonst steht sie 

still und unbeeinflul3t von dem norrnalen Arbeitsvorgang des 

Konverters. Alle wesentlichen Merkmale der Einrichtung 

sind auch bei der Sicherheitseinrichtung nach der Entge-

genhaltung (3) erkennbar. Unterschiede, wie z.B. die al-

ternativen Möglichkeiten für Kontrolle, durch Druck oder 

Durchflul3menge schliei3en die ausschliel3liche Anwendung von 

TemperaturUberwachung allein nicht aus. Obwohl der Ther-

mostat bei der Entgegenhaltung (3) zwischen dern KUhisystem 

und dem Ofen liegt, und im vorliegenden Fall ist die Was-

sertemperatur unmittelbar gemessen, sind soiche Anpassun-

gen durch die spezifischen Umstände bestimmt und für den 

Fachmann offensichtlich, wenn er eine Einrichtung zum ge-

gebenen System anschliei3t. Die Frage 1st, ob die Cbertra-

gung selbst für den Fachmann naheliegend war. 

8. Wie schon erwähnt, war die Aufgabe im vorliegenden Fall 

durch ein bekanntes Problem, nämlich die Gefahr von ex-

plosionsartiger Darnpfbildung in einern KUhisystem gestelit. 

Der Fachniann war in der Lage, bekannte KUhlsysteme in na-

heliegenden technischen Gebieten nach Anregungen zur Lö-

sung dieser Aufgabe zu untersuchen. Er konnte Entgegenhal-

tung (3) ohne MUhe im Gebiet der rnetallurgischen Technik 

. . . I • . • 
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finden. Genau wie im vorliegenden Fall ist die Aufgabe 

dort eine Vermeidung der Gefahr von explosionsartigen 

Dampfbildungen in KUhileitungen. Die bekannte Einrichtung 

in (3) 1st in Zusanimensetzung, Zweck und Funktion wesent-

lich unabhängig von seiner Umgebung. Z.B. die Gestaltung 

der KUhileitungen und die Natur der Ursache der Gefahr 

sind für die weiteren Verwendungen der Einrichtung alige- 

mein ganz unerheblich. Da13 man bei den bfen in Gefahr 

zweckmäl3ig auch andere Mal3nahmen ausUben wurde, z.B. das 

Ausschalten der Energiezufuhr hat fUr die Ubertragung der 

Lösung im Fallekeine Bedeutung. Uberhaupt kein Vorurteil 

gegen weitere analoge Anwendungen auf der Basis der be-

kannten Fähigkeit der Einrichtung ist aus diesen oder an-

deren Griinden erkennbar. 

9. Das Prinzip der Funktion der Sicherheitseinrichtung, d.h. 

eine FlUssigkeit mit einem Gas von einem Gefä8 auszudrän-

gen, war im aligemeinen Fachwissen wohi bekannt. Der Fach-

mann hatte fUr Trockenlegung praktisch keine andere Wahi 

als die Lehre von Entgegenhaltung (3) zu folgen und daher 

ist auch die Tatsache, daB die Losung diesmal auch im Fall 

der Storung der Versorgung des KUhisystems eine gewisse 

Rolle haben kann, von keiner entscheidenden Bedeutung 

(s."uber "Extra-Effekte" in 'Formmassen/BAYER," T 192/82, 

s. Leitsatz II, noch nicht veröffentlicht). Der Gegenstand 

des Hauptanspruches ist daher im Hinblick auf den Stand 

der Technik naheliegend. 

10. Die Vermutung, daB die gegenstromartige Ankuppelung sol- 

cher Errichtung zu einem KUhisystem mit verschiedenen 

Querschnitten für KUhlkarnmern und RUckflui3leitungen nicht 

naheliegend war, kann nicht zugestimrnt werden. Die Gesamt-

heit der Vielzahl von gruppenweise zusaxnntengehorigen ka-

nalartigen KUhikanimern leiten das Wasser aufwärts und muB 

daher mit Druckluft notwendigerweise von oben nach unten, 

. . . / . . . 
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d.h. gegenstrornartig entleert werden, urn Wassertaschen und 

konsequente ungleiche Kanalisierung in den engeren Teilen 

des Querschnittsgebiets zu verrneiden. Sobald die Ankup-

plung der bekannten Errichtung notwendig ist, wUrde es 

offensichtlich in dieser Weise ausgeübt. Der Hilfsanspruch 

ist daher auch nicht gewährbar. 

ENTSCHEI DUNGSFORMEL 

Es wird daher wie folgt entschieden: 

1. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europischen 

Patentamts vorn 26. April 1983 wird aufgehoben. 

2. Das Europäische Patent Nr.4614 wird widerrufen. 

Der Gesc1-iäftsst,11enbearnte: 	 Der Vorsitzende: 
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